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Bad Tennstedt -2 Nr. 1212016

Naehfichten aus der
Uerualtun0sgemeinschalt

Nichtamtlicher Teil

Bürgermeisterwahl
Am 05.06.2016 waren die Wählerinnen und Wähler in 11 von 13 Mit-
gliedsgemeinden unserer Verwaltungsgemeinschaft aufgerufen einen
neuen ehrenamtlichen Bürgermeister für die nächsten sechs Jahre zu
wählen. Die Wahlbeteiligung war recht unterschiedlich und lag zwischen
36,6 % und 88,9 %. Allerdings war der Wählerwille immer sehr eindeutig
und es gab kaum ungültige Stimmabgaben.
Bei meinem Besuch in jedem Wahllokal unsererVG konnte ich mich von
der ordnungsgemäßen Durchlührung der Wahl überzeugen. Aufgrund
der jahrelangen Edahrungen und der guten Vorbereitung in den Wahl-
vorständen konnte nach 18.00 Uhr sehr schnell die Stimmenauszählung
erfolgen und an das Thüringer Landesamt für Statistik in Erfurt gemel-
det werden. Hiermit möchte ich mich nochmals bei allen ehrenamtlichen
Wahlheifern für den reibungslosen Ablauf der Wahl bedanken.
lm Ergebnis der Wahl konnten sechs Bürgermeister ihr bisheriges Wahl-
mandat bestätigen und in vier Gemeinden gab es einen Wechsel an
der Spitze. In der Gemeinde Sundhausen wird es am 19.Juni 2016 eine
Stichwahl zwischen zwei Bewerbern geben, da die gesetzliche Mehrheit
von 50 o/o der Stimmen nicht erreicht wurde.
Mit der heutigen Sonderausgabe des Amtsblattes informieren wir Sie im
Folgenden über die endgültigen Wahlergebnisse in den Gemeinden.
lch möchte allen gewählten Bürgermeistern an dieser Stelle meine
allerherzlichsten Glückwünsche aussprechen und wünsche ihnen
viel Erfolg, Schaffenskraft und persönlich alles Gute für die bevor-
stehenden Aufgaben,
Den ehemaligen Bürgermeistern danke ich insbesondere für ihre
geleistete Arbeit und den unermüdlichen Einsatz für das Wohl der
Allgemeinheit in unsererVerwaltungsgemeinschaft. lch wünsche lh-
nen von ganzen Herzen alles Gute und weiterhin viel Schaffenskraft.
Die Amtszeit der bisher gewählten Bürgermeister endet am 30.06 2016
(Bruchstedt am 18.08.2016) und ich bin mir sicher, dass es einen rei-
bungslosen Ubergang an die Nachfolger geben wird. Als Vorsitzender
der Venrvaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt stehe ich selbstverständlich
auch zukünftig jedem Bürgermeister mit Rat und Tat zur Seite und ich
freue mich aut eine gemeinsame erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihnen
und den Gemeinderäten zum Wohle unserer Mitgliedsgemeinden
Thomas Frey
Gemeinschaft svorsitzender

Amtlicher Teil

Öffentliche Bekanntmachung
der Feststellung des Wahlergebnisses

Mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen entfallen auf fol-
genden Bewerber:

Weimann, Jens (CDU)
Er ist zum Bürgermeister gewählt.

Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung
der Feststellung des Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergeb-
nisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständigen Rechtsaufsichts-
behörde, dem Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises, Lindenbühl
28129, 99974 Mühlhausen wegen Verletzung der Bestimmungen des
Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer Kommunalwahl-
ordnung anfechten Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungslrist
begründet werden. Neue Gründe, die nach der Anfechtungsfrist vorge-
tragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berück-
sichtigt werden.

Bad Tennstedt, den 08.06.201 6
Dorfmann
Wahlleiter

AmtlicherTeil

öffentliche Bekanntmachung
der Feststellung des Wahlergebnisses

zur Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters
der Gemeinde Ballhausen

am 05.06.2016

A Wahlberechtigte insgesamt
B ZahlderWähler
C UngültigeStimmabgaben
D Gültige Stimmabgaben
Von den gültigen Stimmabgaben entlielen auf:

Mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen entfallen auf fol-
genden Bewerber:

Saalfeld, Uwe - Karsten (CDU)
Er ist zum Bürgermeister gewählt.

Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung
der Feststellung des Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergeb-
nisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständigen Rechtsaufsichts-
behörde, dem Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises, LindenbÜhl
28129, 99974 Mühlhausen wegen Verletzung der Bestimmungen des
Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer Kommunalwahl'
ordnung anfechten. Die Anfechtung muss nnerhalb der Anfechtungsfrist
begründet werden. Neue Gründe, die nach der Anfechtungsfrist vorge-
tragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berück-
sichtigt werden.
Ballhausen, den 08.06.201 6

Kunert
Wahlleiter

707
259

IJ

246

A
B

D

zurWahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters
der Stadt Bad Tennstedt

am 05.06.2016

Wahlberechti gte insgesamt
Zahl der Wähler
Ungültige Stimmabgaben
Gültige Stimmabgaben

2073
1232

12
1220

Lfd.Nr. Vor- und Nachnamen der Personen und/
oder Bewerberinnen und Bewerber in
der Reihenfolge ihrer Stimmenzahl;
qof. mit weiteren Anqaben zur Person

Stimmen

Saalfeld, Uwe - Karsten (CDU), 1963 212
2 Kunert. Carsten 12

3 Dähnert, Steffen 10
4 Aberth. Volker 4
tr Jäqer, Christine 2

6 Steiner. Kathrin
7 Braun, Marie-Louise 1

I Wenk, Robert
I Jäoer. Rooer
10 Hettenhausen. Chris
11 Hettenhausen. Frank

Sonstiqe (Rest) 0

zusammen
246

Von den gültigen Stimmabgaben entfielen auf:

Listen-
Nr.

Kennwort des Wahlvorschlags der
Partei/wäh leroruooe/des Einzelbewerbers

Stimmen

D1 Weimann, Jens (CDU) 618

D2 Möresse, Gabriele (DlE LINKE) '189

D3 Kluoak. Jöro (SPD) 413
zusammen
1220
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AmtlicherTeil

Offentliche Bekanntmachung
der Feststellung des Wahlergebnisses

zur Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters
der Gemeinde Blankenburg

am 05.06.2016

Wahlberechtigte insgesamt
Zahl der Wähler
Ungultige Stimmabgaben
Gültige Stimmabgaben

Von den gültigen Stimmabgaben entlielen auf:

Lfd.Nr. Vor- und Nachnamen der Personen und/
oder Bewerberinnen und Bewerber
in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahl;
oof. mit weiteren Anoaben zur Person

Stimmen

'I Sola, Jörn, 1975 63
2 Hoppe, Annett 2

5 Ruthenbero. Denis 1

4 Mann, Steffen
5 Hühn Beate
6 Sonstioe (Rest) 0

zusammen
6R

Mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen entfallen auf fol-
genden Bewerber:

Sola, Jörn (Einzelbewerber)
Er ist zum Bürgermeister gewählt.

JederWahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung
der Feststellung des Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergeb-
nisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständigen Flechtsaufsichts-
behörde, dem Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises, Lindenbühl
28129, 99974 Mühlhausen wegen Verletzung der Bestimmungen des
Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer Kommunalwahl-
ordnung anfechten. Die Anlechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist
begründet werden. Neue Gründe, die nach der Anfechtungsfrist vorge-
tragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berück-
sichtigt werden.

Blankenburg, den 08.06.20 1 6
Mascher
Wahlleiterin

AmtlicherTeil

Offentliche Bekanntmachung
der Feststellung des Wahlergebnisses

zurWahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters
der Gemeinde Bruchstedt

am 05.06.2016

A Wahlberechtigte insgesamt
B ZahlderWähler
C UngültigeStimmabgaben
D Gültige Stimmabgaben

Von den gültigen Stimmabgaben entfielen auf:

Mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen entfallen auf iol-
genden Bewerber:

Tückhardt, Walter (FWG)
Er ist zum Bürgermeister gewählt.

Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung
der Feststellung des Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergeb-
nisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständigen Bechtsaufsichts-
behörde, dem Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises, Lindenbühl
28129, 99974 Mühlhausen wegen Verletzung der Bestimmungen des
Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer Kommunalwahl-
ordnung anlechten. Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist
begründet werden. Neue Gründe, die nach der Anfechtungsfrist vorge-
tragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berück-
sichtigt werden

Bruchstedt, den 08.06 2016
Kirchner
Wahlleiterin

Amtlicher Teil

Öffentl iche Bekan ntmachun g
der Feststellung des Wahlergebnisses

132
IJ

5
68

A
B

D

zur Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters
der Gemeinde Haussömmern

am 05.06.2016

Wahlberechtigte insgesamt
Zahl derWähler
Ungültige Stimmabgaben
Gültige Stimmabgaben

190
1'l 1

108

Mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen entfallen auf fol-
genden Bewerber:

Voigt, Denis (Einzelbewerber)
Er ist zum Bürgermeister gewählt.

Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung
der Feststellung des Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergeb-
nisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständigen Rechtsaufsichts-
behörde, dem Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises, Lindenbühl
28129, 99974 Mühlhausen wegen Verletzung der Bestimmungen des
Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer Kommunalwahl-
ordnung anfechten. Die Anlechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist
begründet werden. Neue Gründe, die nach der Anfechtungsfrist vorge-
tragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berück-
sichtigt werden

Haussömmern, den 08.06.201 6
Pennewitz

217 Wahtteiter
193

2
191

Von den gültigen Stimmabgaben entfielen auf:

Lfd.Nr. Vor- und Nachnamen der Personen und/
oder Bewerberinnen und Bewerber in der
Reihenfolge ihrer Stimmenzahl ;

oof. mit weiteren Anoaben zur Person

Stimmen

Voiot. Denis- 1979 31

z Hubert, Sven 16

J Bärwolft. Stetten 4

4 Netz, Svlvia 3
tr Beck. David 2

b Pennewitz, Lutz 2

7 Sonstiqe (Rest) 0

zusammen
108

Listen-
Nr.

Kennwort des Wahlvorschlags der
Partei/VlIähleroruooe/des Einzelbewerbers

Stimmen

D1 Tückhardt. Walter (FWG) 105
D2 N/ontaq, Walter (FWG Bl für Bruchstedt) 86

zusammen
191
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Amtlicher Teil

Öffentliche Bekanntmachung
der Feststellung des Wahlergebnisses

zur Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters
der Gemeinde Hornsömmern

am 05.06.2016

A Wahlberechtigteinsgesamt
B ZahlderWähler
C UngültigeStimmabgaben
D Gültige Stimmabgaben

Von den gültigen Stimmabgaben entfielen auf:

Lfd.Nr. Vor- und Nachnamen der Personen und/
oder Bewerberinnen und Bewerber in der
Reihenfolge ihrer Stimmenzahl;
qqf. mit weiteren Anqaben zur Person

Stimmen

1 Schröter. Heinz. 1948 67
Blankenburq, Hartmut 4

Beromann. Bernd 4

4 Eckart, Doreen Z

Blankenburo. Uwe 1

6 Heinemann, Ulf '1

Sonstiae (Rest) 0

zusammen
70

Mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stlmmen entfallen auf fol-
genden Bewerber:

Schröter, Heinz (Einzelbewerber)
Er ist zum Bürgermeister gewählt.

Jeder Wahlberechtigte kann binnen zweiWochen nach Bekanntmachung
der Feststellung des Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergeb-
nisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständigen Bechtsaufsichts-
behörde, dem Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises, Lindenbühl
28129, 99974 Mühlhausen wegen Verletzung der Bestimmungen des
Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer Kommunalwahl-
ordnung anfechten. Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist
begründet werden. Neue Gründe, die nach der Anfechtungsfrist vorge-
tragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berück-
sichtigt werden.

Hornsömmern, den 08 06.2016
Krahl
Wahlleiterin

AmtlicherTeil

Offentliche Bekanntmachung
der Feststellung des Wahlergebnisses

zur Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters
der Gemeinde Kirchheilingen

am 05.06.2016

A Wahlberechtigte insgesamt
B ZahlderWähler
C UngültigeStimmabgaben
D Gültige Stimmabgaben

Von den gültigen Stimmabgaben entfielen auf:

Mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen entfallen auf fol-
genden Bewerber:

Behnel Jan (Einzelbewerber)
Er ist zum Bürgermeister gewählt.

Jeder Wahlberechtigte kann binnen zweiWochen nach Bekanntmachung
der Feststellung des Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergeb-
nisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständigen Rechtsaufsichts-
behörde, dem Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises, Lindenbühl
28/29, 99974 Mühlhausen wegen Verletzung der Bestimmungen des
Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der ThÜringer Kommunalwahl-
ordnung anfechten. Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist
begründet werden. Neue Gründe, die nach der Anfechtungsfrist vorge-
tragen werden, können im Wahlanfechtungsvedahren nicht mehr berück-
sichtigt werden.

Kirchheilingen, den 08 06.2016
Bohn
Wahlleiterin

AmtlicherTeil

öffentliche Bekanntmachung
der Feststellung Ces Wahlergebnisses

127
a2

4
79

A
B
C
D

zur Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters
der Gemeinde Klettstedt

am 05.06.2016

Wahlberechtigte insgesamt
Zahl der Wähler
Ungültige Stimmabgaben
Gültige Stimmabgaben

187
119

1

118

Mehr als die Hällte der abgegebenen gültigen Stimmen entfallen auf
folgenden Bewerber:

Freytag, Jörg (Einzelbewerber)
Er ist zum Bürgermeister gewählt.

Jeder Wahlberechtigte kann binnen zweiWochen nach Bekanntmachung
der Feststellung des Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergeb-
nisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständigen Rechtsaufsichts-
behörde, dem Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises, Lindenbühl
28129, 99974 Mühlhausen wegen Verletzung der Bestimmungen des
Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer Kommunalwahl-
ordnung anlechten Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist
begründet werden. Neue Gründe, die nach der Anfechtungsfrist vorge-
tragen werden, können im Wahlanfechtungsverlahren nicht mehr berÜck-
sichtigt werden.

Klettstedt, den 08.06.201 6
Schmidt
Wahlleiter

692
428

7
421

Von den gültigen Stimmabgaben entfielen auf:

Lfd.Nr. Vor- und Nachnamen der Personen und/
oder Bewerberinnen und Bewerber in der
Reihenfolge ihrer Stimmenzahl;
oof. mit weiteren Anoaben zur Person

Stimmen

1 Frevtao Jöro 1966 94
2 Schmidt. Martin 24
a Sonstioe (Rest) 0

zusammen
118

Listen-
Nr.

Kennwort des Wahlvorschlags der
ParteiAÄ/ähleroruooe/des Einzelbewerbers

Stimmen

D1 Behner. Jan (Einzelbewerber) 267
D2 Schwarzkoof . Klaus ( Einzelbewerber) 1 tr,/.

zusammen
421
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Amtlicher Teil

Offentliche Bekanntmachung
der Feststellung des Wahlergebnisses

zur Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters
der Gemeinde Sundhausen

am 05.06.2016

A Wahlberechtigteinsgesamt
B ZahlderWähler
C UngültigeStimmabgaben
D Gültige Stimmabgaben
Von den gültigen Stimmabgaben entfielen auf:

Ltd.Nr. Vor- und Nachnamen der Personen und/
oder Bewerberinnen und Bewerber
in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahl;
oof. mit weiteren Anoaben zur Person

Stimmen

Kindervater. Christooh 102
Fuchs, Andrea
(FWG Sundhausen Carneval Verein), 1965

79

o Kaulmann, Christopher 32

4 Hebio. Ralf o

5 Kaiser, Sascha 2

6 Wöhnl. lna z
7 Bohn, Hartmul 1

8 Fuchs, Eqberl
I Braun, Diethard 1

10 Hebio. Beinhard
11 Sonstiqe (Rest) 0

zusammen
224

Kein Bewerber hat mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen er-
halten
Folgende zwei Bewerber haben die höchsten Stimmenzahlen erhalten
(in der Reihenfolge der Listennummern):

Fuchs, Andrea (FWG Sundhausen Carneval Verein)
Kindervater, Christoph

Sie nehmen an der Stichwahl teil.
Da bei der Wahl am 05.06.2016 kein Bewerber mehr als die Hälfte der
abgegebenen gultigen Stimmen erhalten hat, findet am 19.06.2016 von
8.00 bis 18.00 Uhr zwischen

Fuchs, Andrea

Ausnahmsweise erhält ein Wahlberechtigter noch bis zum .19.06.2016,

bis 15.00 Uhr, auf Antrag bei der Gemeindevenrvaltung einen Wahl-
schein, wenn
a) er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist zur Erhebung

von Einwendungen versäumt hat,

c)

die Voraussetzungen f ür seine Eintragung in das Wählerverzeichnis
erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von Einwendungen einge-
treten sind,
das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung festgestellt
wurde und dies der Gemeinde erst nach Abschluss des Wählerver-
zeichnisses bekannt wird oder

d) bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht wer-
den kann.

Die Wahlanfechtung kann erst nach der Bekanntmachung der Feststel-
lung des Ergebnisses der Stichwahl erfolgen

Sundhausen, den 08 06 2016
Ehrlich
Wahlleiter

Wahlbekanntmachung -

Stichwahl
1.
Am 19062016 findet die Kommunalwahl - Stichwahl von 8.00 Uhr bis
18 00 Uhr statt Anschließend wird das Wahlergebnis ermittelt.
2.
Die Gemeinde bildet einen Stimmbezirk Der Wahlraum befindet sich

Stimm-
bezirk

I

Wahlraum
Straße, Haus-Nr.
Gemeindebüro,
Anger 77,
99947 Sundhausen

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten übermittelt
worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in

dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.
3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahiraum des Stimmbezirks
wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Per-
sonalausweis - Unionsbürger einen gültigen ldentitätsausweis - oder Rei-
sepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden,
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln Jeder Wähler erhält nach Be-
treten des Wahlraums lür jede Wahl, für die er wahlberechtigt ist, einen
Stimmzettel ausgehändigt
Die Stimmabgabe efolgt auf folgende Weise:
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wähler vergeben
ihre Stimme dadurch, dass sie auf dem amtlichen Stimmzettel einen der
auf gedruckten Wahlvorschläge kennzeichnen.
4.
Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle. kennzeichnet
dort seinen Stimmzettel und faltet ihn so zusammen, dass andere Perso-
nen die Kennzeichnung nicht erkennen können Jeder Stimmzettel muss
einzeln gefaltet werden
Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahlgeheimnis ge-
wahrt bleibt.
Er achtet daraut, dass sich immer nur ein Wähler in der Wahlzelle aufhält.
Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen Be-
einträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten
oder selbst in die Wahlurne zu legen, kann eine andere Person bestim-
men, deren Hilfe er sich bei der Stimmabgabe bedienen will und gibt dies
dem Wahlvorstand bekannt.
Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes Mitglied des Wahl-
vorstands sein. Die Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung der Wünsche
des Wählers zu beschränken Die Hilfsperson darf gemeinsam mit dem
Wähler die Wahlzelle aufsuchen, wenn dies zur Hilfeleistung edorderlich
ist Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpf lichtet, die
sie bei der Hilfeleistung von der Wahl erlangt hat
5.
Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind Ötfent-
lich
Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum, soweit dies ohne StÖrungen des
Wahlgeschäfts möglich ist.
6.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Brielwahl an der
Wahl teilnehmen Sie müssen ihren Wahlbrief an die auf dem Wahl-
briefumschlag angegebene Stelle so rechtzeitig übersenden, dass der
Wahlbriel spätestens am Stichwahltag (19,06.2016) bis 18 00 Uhr dort
eingeht. Wahlbriefe können bei der auf dem Wahlbrietumschlag angege-
benen Stelle auch abgegeben werden.
7.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persön-
lich ausüben.

b)

322
232

8
224

(FWG Sundhausen CarnevalVerein) -

sowre
Kindervater, Christoph -

eine Stichwahl statt

79 Stimmen

102 Stimmen

Scheidet einer dieser beiden Bewerber vor der Stichwahl durch Tod oder
Verlust der Wählbarkeit aus, Iindet die Stichwahl nicht statt; dann ist die
Wahl zu wiederholen.
Stimmberechtigt für die Stichwahl ist, wer bereits fÜr die erste Wahl
stimmberechtigt war, sofern er nicht in der Zwischenzeit sein Stimmrecht
verloren hat.
Die Wahlbenachrichtigung lür die erste Wahl behält ihre Gultigkeit Wahl-
berechtigte, die für die erste Wahl eine Wahlbenachrichtigung erhalten
haben, erhalten keine neue Wahlbenachrichtigung fÜr die Stichwahl.
Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen sind und
für die erste Wahl einen Wahlschein erhalten haben, erhalten von Amts
wegen einen Wahlschein für die Stichwahl mit Briefwahlunterlagen. Dies
gilt auch f ür die Wahlberechtigten, die einen Wahlschein lür die Stichwahl
bereits vor der ersten Wahl beantragt haben
lm Übrigen können Wahlscheine für die Stichwahl mit Briefwahlunterla-
gen unter lolgenden Voraussetzungen beantragt werden:
Ein Wahlberechtigter, der in das Wählerverzeichnis eingetragen ist und
nicht bereits vor der ersten Wahl einen Wahlschein beantragt hat, erhält
auf Antrag einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen. Der Wahlschein
kann mündlich oder schriftlich bei der Gemeindeverwaltung bis zum
17 06 2016, 18.00 Uhr, beantragt werden Eine telefonische Antragstel-
lung ist unzulässig. Der Antragsteller muss in dem Antrag seinen Fa-
miliennamen, Vornamen, Geburtsdatum und seine Wohnanschrift sowie
die Anschrift angeben, an die der Wahlschein mit Briefwahlunterlagen
zu senden ist.
Wer den Wahlscheinantrag Iür einen anderen stellt, muss durch Vorlage
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte
Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 18.06 2016, 12.00
Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden
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Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl her-
beiführt oder das Ergebnis vedälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs.
1 und 3 des Strafgesetzbuches):
8.
Die Ermittlung des Stichwahlergebnisses wird am Montag. dem
20.06.2016 und ggf. am Dienstag, dem 21.06.2016 jeweils um 08:00
Uhr bis voraussichtlich 12:00 Uhr, in denselben Wahlräumen fortgesetzt,
falls sie im Anschluss an die Wahlhandlung nicht beendet werden kann.
Ehrlich
Wahlleiter

Bürgermeisterwahl am 05.06.201 6

hier: Stichwahl am 19.06.2016

Bekanntmachung der Sitzung des Wahlausschusses
Sehr geehrte Damen und Herren,
gemäß § 9 Thüringer Kommunalwahlgesetz sowie § 47 Thüringer Kom-
munalwahlordnung tritt der Wahlausschuss erneut am

Dienstag, dem 21.06.2016, um 18:30 Uhr
in der Gemeinde Sundhausen, Angerkeller,

Anget 77 ,99947 Sundhausen
zur Prüfung der ordnungsgemäß durchgeführten Wahlhandlung anhand
der Wahlniederschrift und zur Feststellung des Wahlergebnisses der
Kommunalwahl (Stichwahl) zusammen.

Die Sitzungen des Wahlausschusses sind öffentlich,
Ehrlich
Wahlleiter

AmtlicherTeil

Öffentl iche Bekanntmachung
der Feststellung des Wahlergebnisses

zur Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters
der GemeindeTottleben

am 05.06.2016

A Wahlberechtigteinsgesamt
B Zahl der Wähler
C UngültigeStimmabgaben
D Gültige Stimmabgaben

Von den gültigen Stimmabgaben entlielen auf:

Lfd Nr. Vor- und Nachnamen der Personen und/
oder Bewerberinnen und Bewerber in
der Reihenfolge ihrer Stimmenzahl;
qqf. mit weiteren Anqaben zur Person

Stimmen

Mörstedt, Steffen, 1 971 71

2 [/1örstedt. Thomas
ö Sonstiae (Rest) 0

zusammen
72

Mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen entfallen auf fol-
genden Bewerber:

Mörstedt, Steffen
(Einzelbewerber)

Er ist zum Bürgermeister gewählt.
Jeder Wahlberechtigte kann binnen zweiWochen nach Bekanntmachung
der Feststellung des Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergeb-
nisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständigen Rechtsaufsichts-
behörde, dem Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises, Lindenbühl
28129, 99974 Mühlhausen wegen Verletzung der Bestimmungen des
Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer Kommunalwahl-
ordnung anfechten. Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist
begründet werden Neue Gründe, die nach der Anfechtungsfrist vorge-
tragen werden, können im Wahlanfechtungsvedahren nicht mehr berück-
sichtigt werden.

Tottleben, den 08.06.20 ,l 
6

Noa
Wahlleiter

Amtlicher Teil

Offentliche Bekanntmachung
der Feststellung des Wahlergebnisses

zur Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters
der Gemeinde Urleben

am 05.06.2016

A Wahlberechtigteinsgesamt
B ZahlderWähler
C UngültigeStimmabgaben
D Gultige Stimmabgaben
Von den gültigen Stimmabgaben entfielen auf:

Mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen entfallen auf fol-
genden Bewerber:

Schmöller, Ronald
Er ist zum Bürgermeister gewählt.

JederWahlberechtigte kann binnen zweiWochen nach Bekanntmachung
der Feststellung des Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergeb-
nisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständigen Rechtsaufsichts-
behörde, dem Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises, Lindenbuhl
28129, 99974 Mühlhausen wegen Verletzung der Bestimmungen des
Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer Kommunalwahl-
ordnung anfechten. Die Anfechtung muss innerhalb der Anlechtungsf rist
begründet werden. Neue Gründe, die nach der Anlechtungsfrist vorge-
tragen werden, konnen im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berück-
sichtigt werden.

Urleben, den 08.06.201 6
Liedel
Wahlleiter
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15 Schmidt. Boland 1
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